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Jugendamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1832/22 

Titel der Drucksache 

Familienförderplan 2023 bis 2027 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

  öffentlich    

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Ja. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Ja. 
 

Stellungnahme 

Die Verwaltung des Jugendamtes befürwortet den Beschlussvorschlag. 

Die Maßnahmen und Angebote im Rang 1.a sind im Haushalt der Stadt 2023 finanziell 

abgesichert. 

Die Förderung der im Rang 1.b benannten Maßnahmen und Angebote ist von der Höhe der 

zusätzlich zur Verfügung stehenden Finanzmittel (z. B. Landesprogramm LSZ) abhängig. Zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt liegen der Stadtverwaltung keine verbindlichen Informationen 

(Bescheid o. ä.) über die Höhe von im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich zur Verfügung stehenden 

Mitteln vor. 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

gez. Trier 
 

18.10.2022 
Unterschrift Amtsleitung Datum 
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